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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.1989

Index

L34003 Abgabenordnung Niederösterreich

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

LAO NÖ 1977 §189;

LAO NÖ 1977 §203 Abs1;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Bescheide der Abgabenbehörde erster Instanz, auch wenn diese in Wahrnehmung der Zuständigkeitsnorm des § 203

Abs 1 NÖ LAO eine Berufung zurückweist, sind nicht als solche anzusehen, die in letzter Instanz erlassen werden.
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